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Sehr geehrte Leserin
Sehr geehrter Leser

Der Beruf der Rechtsanwältin und des
Rechtsanwalts steht vor neuen Heraus-
forderungen. Im Juni des vergangenen
Jahres ist das eidgenössische Bundes-
gesetz über die Freizügigkeit der An-
wältinnen und Anwälte (BGFA) in Kraft
getreten und auf Anfang dieses Jahres ist
auch das kantonale Anwaltsgesetz einer
Revision unterzogen worden.
Während bis anhin das Anwaltswesen
kantonal organisiert war, hat das BGFA
zu einer wesentlichen Vereinheitlichung
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EDITORIAL
DIE KLIENTENSCHRIFT DES ST.GALLISCHEN ANWALTSVERBANDES SGAV

Neues eidgenössisches Bundesgesetz über
die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte

MandatMandat
verhängt ist. Das Anwaltsregister des
Kantons St.Gallen ist im Internet unter
www.gerichte.sg.ch abrufbar.
Mit der Einführung des BGFA sind auch
die Berufsregeln und die Disziplinarauf-
sicht über die Anwältinnen und Anwälte
vereinheitlicht worden. Sie haben sich
u.a. an folgende Berufsregeln zu halten:
● Anwältinnen und Anwälte üben ihren

Beruf sorgfältig und gewissenhaft so-
wie unabhängig, in eigenem Namen
und auf eigene Verantwortung aus;

geführt. Die wichtigste Neuerung betrifft
die Einführung kantonaler Anwaltsre-
gister. Anwältinnen und Anwälte, die
Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten
wollen, haben sich in das Register des-
jenigen Kantons eintragen zu lassen, in
welchem sie ihre Geschäftsadresse haben.
Der Eintrag ist von gewissen Mindestan-
forderungen abhängig. In fachlicher
Hinsicht müssen die Anwältinnen und
Anwälte über ein kantonales Anwalts-
patent verfügen, das nach Absolvierung
eines juristischen Studiums und eines
mindestens einjährigen Praktikums auf-
grund einer besonderen Prüfung erlangt
worden ist. In persönlicher Hinsicht darf
kein mit dem Anwaltsberuf nicht verein-
barer Strafregistereintrag vorliegen und
es dürfen keine Verlustscheine bestehen.
Überdies wird verlangt, dass die Anwäl-
tinnen und Anwälte in der Lage sein
müssen, ihren Beruf unabhängig auszu-
üben.
Anwältinnen und Anwälte, die in einem
kantonalen Register eingetragen sind,
dürfen in der ganzen Schweiz Parteien
vor Gerichtsbehörden vertreten. Das
Register ist grundsätzlich öffentlich. Jede
Person hat ein Recht auf Auskunft, ob
eine Anwältin oder ein Anwalt im Re-
gister eingetragen ist und ob gegen sie
oder ihn ein Berufsausübungsverbot
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● sie meiden jeden Konflikt zwischen
den Interessen ihrer Klientschaft und
den Personen, mit denen sie geschäft-
lich oder privat in Beziehung stehen;

● sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in
dessen Register sie eingetragen sind,
Pflichtvertretungen und -verteidigun-
gen zu übernehmen;

● sie bewahren die ihnen anvertrauten
Vermögenswerte getrennt von ihrem
eigenen Vermögen auf;

● sie klären ihre Klientschaft bei Über-
nahme des Mandates über die Grund-
sätze ihrer Rechnungsstellung auf und
informieren sie periodisch oder auf
Verlangen über die Höhe des geschul-
deten Honorars.

Die Tätigkeit der Anwältinnen und An-
wälte untersteht einer kantonalen Auf-
sicht. Die Aufsichtsbehörde – im Kanton
St.Gallen die Anwaltskammer – ist nicht
nur für den Registereintrag zuständig,
sondern schreitet auch ein, wenn anwalt-
liche Berufsregeln verletzt werden. Zu
diesem Zweck steht ihr eine Palette von
weitreichenden Massnahmen zur Ver-
fügung, die von der Aussprechung einer
Verwarnung bis zur Anordnung eines Be-
rufsausübungsverbots reichen kann.

Dr. iur. Niklaus Oberholzer
Kantonsrichter, St.Gallen ■
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mit denen Unternehmen gelei-
tet und kontrolliert werden.
Im Mittelpunkt steht das Unter-
nehmen in seiner rechtlichen,
finanziellen und strukturellen
Ausgestaltung. Darin eingebun-
den sind die verschiedenen
Interessen von Eigentümern,
Aktionären (Shareholder), Lie-
feranten (Stakeholder), Investo-
ren, Mitarbeitern und Kunden.
Jedes Unternehmen wird ge-
führt und vertreten durch Men-
schen. Das Verhalten dieser
Menschen muss für die von
ihnen übernommenen Funk-
tionen geregelt werden. Es sind
Führungssysteme zu entwickeln,
die menschliche Schwächen
auffangen, Fehler und Miss-

Corporate
Governance:
Entwicklungen
und Praxis
Mit dem Untergang der Swissair, den Einbrüchen
bei weiteren namhaften Schweizergesellschaften
wie ABB, Rentenanstalt und Zürich Versiche-
rungen, ist das Management ins Zentrum der
öffentlichen Kritik geraten. Von verschiedenster
Seite werden Lösungen verlangt, um den Miss-
ständen entgegenzuwirken. Der Ruf nach Ver-
besserung der «Corporate Governance» ist un-
überhörbar. Nun was genau bedeutet Corporate
Governance und wo ist sie einzustufen?

nicht alle Gesellschaften davon
gleich stark betroffen sind.
Bei der Corporate Governance
geht es um die Organisation
und die internen Instrumente,

bräuche möglichst verhindern.
Die Massnahmen müssen prä-
ventiv wirken und für die Unter-
nehmen attraktiv genug sein,
diese in der Praxis konsequent
anzuwenden.
Corporate Governance ist zwar
als Begriff nicht neu, war jedoch
im Unternehmensrecht bisher
kaum zu finden. Dies auch des-
halb, weil dieser Bereich sehr
verschiedene Elemente enthält
und in jedem Rechtssystem eine
andere Bedeutung hat. Es be-
stehen zwar einheitliche Ansatz-
punkte, jedoch sind diese je
nach Land und Gesellschaft
anders ausgestaltet.

Internationale
Entwicklungen
Wenn auch international ein-
heitliche Ansatzpunkte zur Pro-
blemlösung bestehen, sind aber
die Massnahmenkataloge sehr
unterschiedlich und richten sich
je nach den rechtlichen, institu-
tionell und gesellschaftlich ver-
schiedenen Systemen, in denen
sich die Unternehmen bewegen.
Jedes Land hat andere Prob-
leme. Deutschland hat als eines
der ersten europäischen Länder
eine umfassende Revision und
Neuregelung des Gesellschafts-
und Konzernrechts unter dem
Thema Corporate Governance
in Gang gesetzt. Der 2002 ver-
öffentlichte Kodex über Unter-
nehmensethik gilt als Selbst-
verpflichtung des von der Wirt-
schaft formulierten Verhaltens-
standards für Transparenz und
Vertrauensbildung. Damit soll
die Wirtschaft in der Praxis auf
die Anforderungen der interna-
tionalen Finanzmärkte reagie-
ren.
In Italien ist das zentrale Thema
der Schutz der Minderheits-
aktionäre vor den Mehrheits-
aktionären.
In Frankreich sind die Diskus-
sionen im Bereich der Unter-
nehmensführung geprägt von
der zentralen Funktion des PDG,
Président-Directeur Général,
wonach die Verwaltungsräte
durch das Management be-

Mit dem Thema Corporate Go-
vernance sieht sich jedes Unter-
nehmen – unabhängig seiner
Bedeutung und seiner Grösse –
konfrontiert. Wobei natürlich
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herrscht werden. Auf Druck der
ausländischen Investoren, die
nahezu 50% der Beteiligungen
an grossen Publikumsgesell-
schaften in Frankreich halten,
wird nun von der Regierung
eine neue Lösung vorgeschla-
gen, um den Einheitsposten des
PDG zu trennen und damit den
Verwaltungsrat als Aufsichtsor-
gan zu stärken.
In den USA steht der Schutz der
Aktionäre vor dem Manage-
ment und den Beratern im Vor-
dergrund. Der Enron-Skandal
und weitere die folgten haben
die Diskussionen im Bereich Un-
ternehmensberatung und Prü-
fungstätigkeiten geprägt. Der
Verwaltungsrat soll unabhängig
werden. Die Prüfungstätigkeiten
sollen verbessert werden. Ver-
langt wird Offenlegung und
mehr Transparenz in den Unter-
nehmen.
Mit dem 1998 veröffentlichten
OECD-Bericht wird eine Har-
monisierung der einzelstaatli-
chen Gesellschaftsrechte im Be-
reich der Corporate Governance
angestrebt. Die OECD-Grund-
sätze sind Teil der allgemeinen
internationalen Bemühungen
um Förderung von Transparenz,
Integrität und Rechtsstaatlich-
keit. Sie bilden einen ersten
Schritt auf dem Weg zu einem

internationalen Konsens über
die Grundelemente guter Cor-
porate-Governance-Systeme.
Die einheitlichen Grundsätze
lassen sich in fünf Teil-Bereiche
gliedern:
1. Aktionärsrechte; das Recht
auf regelmässige Offenlegung
wichtiger Informationen über
das Unternehmen, Auskunft ge-
genüber der Verwaltung, Schutz
und Kontrolle bei Übernahmen.
2. Gleichbehandlung der Aktio-
näre; gleiche Behandlung in Be-
zug auf den Rechtsschutz, die
Stimmrechte, das Verbot von
Insiderhandel und missbräuch-
liche Insichgeschäfte.
3. Rolle der verschiedenen Un-
ternehmensbeteiligten; Wah-
rung der Interessen von Inves-
toren, Mitarbeitern,
Gläubigern und Zu-
lieferern.
4. Offenlegung und
Transparenz; alle
wesentlichen Ange-
legenheiten, die das Unterneh-
men betreffen, namentlich Ver-
mögens-, Ertrags- und Finanz-
lage, Eigentumsverhältnisse und
Strukturen der Unternehmens-
führung, sind rechtzeitig und
präzise offenzulegen.
5. Pflichten der Aufsichtsorga-
ne; jedes Rechtssystem hat zur
Sicherstellung einer kompeten-

ten und effizienten Unterneh-
mungsführung- und kontrolle
entsprechende Regeln zu erlas-
sen. Diese beinhalten die per-
sönlichen und fachlichen Vor-
aussetzungen an die Verwal-
tungsräte und Manager, deren
Unabhängigkeit und deren Ver-
antwortlichkeiten.
Die Revisionsbestrebungen haben
folgende Schwerpunkte:
● Ins Visier genommen wird fast

ausschliesslich die Aktien-
gesellschaft, und da in erster
Linie die Publikumsgesell-
schaft.

● Es werden hohe Anforderun-
gen an die Wählbarkeit von
Verwaltungsräten und Mana-
gern gestellt.

● Die Haftungs- und Verant-
wortlichkeitsvorschriften
werden verschärft und aus-
geweitet.

● Die Rechnungslegungsvor-
schriften und anderen finan-
ziellen Instrumente erhalten
einen höheren Stellenwert
und werden an internationa-
le Standards angepasst.

● Das Kommunikations- und
Informationswesen wird aus-
gebaut und institutionalisiert.

Da Gesetze allein nicht zum Ziel
führen und für die Praxis keine
wesentliche Verbesserung brin-
gen, sollen die Unternehmen
durch Selbstregulierung erzogen
werden. Die von Wissenschaft
und Wirtschaft erarbeiteten Cod-
ices of Best Practices bilden eine
Art «Soft Law», das schneller,
unverbindlicher, aber effizienter

wirken soll. Die Durchsetzung
dieser Regeln erfolgt nicht pri-
mär über das Recht, sondern
über den Markt. Mit der frei-
willig erklärten Anwendung der
Best Practices kann das Unter-
nehmen am Kapitalmarkt Vor-
teile erzielen, die bei einer
Nichtbefolgung angesichts des
geminderten Anlegervertrauens

Da Gesetze allein nicht zum Ziel
führen, sollen die Unternehmen
durch Selbstregulierung erzogen
werden.
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Dr. Elisabeth Roth
Rechtsanwältin

St.Gallen

nicht zu erreichen wären. Diese
Standards können – sofern im
Unternehmen richtig verstan-
den und angewendet – ein wirk-
sames Führungsintrument für
eine gute Corporate Governance
bilden und viel zur Vertrauens-
bildung beitragen.

Schweizerische Lösung
In der Schweiz wurden mit dem
neuen Aktienrecht 1992 die
Aufgaben und Verantwortlich-
keiten von Verwaltungsrat und
Revisionsstelle grundlegend
überarbeitet und geregelt. Im
Zentrum steht das Interesse der
Gesellschaft, Art. 717 Obligatio-
nenrecht. Die Mitglieder des
Verwaltungsrates und die Ge-
schäftsführung werden ange-
wiesen, die Interessen der Ge-
sellschaft in guten Treuen zu
wahren. Der Verwaltungsrat hat
die Oberleitung der Gesellschaft,
er sorgt für die Ausgestaltung
der Finanzkontrolle und ist zu-
ständig für die Oberaufsicht über
die Geschäftsführung. Gegen-
stand von Diskussionen bilden
im schweizerischen System das
Zusammenwirken von General-
versammlung, Verwaltungsrat
und Geschäftsführung, sowohl
von innen als auch von aussen.
Bemängelt werden die Organi-
sation und Funktionsweise des
Verwaltungsrates, die Verteilung
der VR-Mandate, die Abhängig-
keiten und Entschädigungen
von Verwaltungsrat und Ge-
schäftsführung.
Das Problem ist nicht die fehlen-
de gesetzliche Grundlage. Das
neue Aktienrecht hat sich
grundsätzlich bewährt. Hingegen
herrscht Mangel an genügender
Kenntnis der vorhandenen
Grundlagen und es fehlt die
Sensibilität, diese in der Praxis
umzusetzen. Es fehlt oftmals an
den elementarsten organisatori-
schen Vorkehrungen. Eine Um-
frage der Universität St.Gallen
hat ergeben, dass im Jahre 2000
bei insgesamt 163‘226 Aktien-
gesellschaften in der Schweiz
9‘224 Personen die Funktion
eines Delegierten des VR aus-

übten, davon über ein Drittel
ohne schriftlichen Anstellungs-
vertrag und damit ohne klare
Weisungen und Funktionsbe-
schrieb. In vielen Gesellschaften
gibt es für Verwaltungsratssit-
zungen keine Tagesordnungen
und keine Protokolle. Es fehlen
laufende Berichte der Geschäfts-
führung über die Finanz- und
Geschäftslage, Personalprobleme
usw., die für eine sorgfältige
Führung notwendig sind.
Auch in der Schweiz bestehen
Vorschläge für Best Practices, die
den Gesellschaften Richtlinien
für die Auswahl, die Funktion
und die Aufsicht der Führungs-
organe geben sollen. Dabei be-
steht die Gefahr, dass die Unter-
nehmen die vorgeschlagenen
Kontroll- und Aufsichtsmecha-
nismen zwar einführen, diese
dann aber zum Papiertiger wer-
den und man sich mit deren
Vorhandensein und dem Abha-
ken der Listen begnügt. Der Be-
reich Corporate Governance
darf nicht in einer Flut von Re-
gelungen und Standardisierun-
gen untergehen. Dies ist nicht
Sinn und Zweck der zur Selbst-
regulierung vorgeschlagenen
Best Practices. Diese Richtlinien
müssen so ausgestaltet sein, dass
sie den Führungsorganen für die
Erfüllung ihrer Aufgaben ein
wirksames Führungsinstrument
geben. Hierzu muss in einem er-
sten Schritt das Verständnis für
diese Belange da sein, um dann
deren Durchsetzung sicherzu-
stellen.

Corporate Governance
als fester Bestandteil
der Unternehmens- und
Wirtschaftspraxis
Der Bereich Corporate Gover-
nance wird seinen festen Platz
im Unternehmens- und Wirt-
schaftsrecht einnehmen. Die Re-
gelungen müssen flexibel und
praxisnah ausgestaltet werden.
Jedes Unternehmen muss für
sich selbst prüfen und entschei-
den, wo Handlungsbedarf be-
steht und was notwendig und
auch sinnvoll ist. Verwaltungs-

rat und Geschäftsführung haben
sich mit diesen Fragen aus-
einanderzusetzen und die Ver-
antwortung bewusst wahrzu-
nehmen. Es genügt nicht, an Sit-
zungen teilzunehmen und bei
gutem Geschäftsgang dem Ge-
schäftsführer auf die Schultern
zu klopfen und bei schlechten
Ergebnissen das Mandat nieder-
zulegen und das Feld zu räu-
men. Verlangt wird, dass sich
die Führungsorgane permanent
mit dem Unternehmen und des-
sen Geschäftsgang auseinander-
setzen, Sitzungen mit ent-
sprechenden Unterlagen
vorbereiten und Pen-
denzen nachbearbeitet
werden. Bereits folgen-
de wenige Massnahmen
– diese jedoch konse-
quent umgesetzt – kön-
nen dabei eine grosse Hilfe sein:
● Unternehmensziele klar defi-

nieren und periodisch über-
prüfen.

● Sorgfältige Auswahl der Mit-
glieder des Verwaltungsrates
und des Managements mit
Nachfolgeplanung.

● Schriftliches Organisations-
reglement, Verträge mit lei-
tenden Mitarbeitern über
deren Funktionen und Ver-
antwortungen.

● Sitzungsvorbereitung und
Protokolle von Verwaltungs-
rat und Geschäftsleitung si-
cherstellen.

● Interne Kontrollmechanis-
men einschalten.

● «Warn-Lampen» einschalten
für Vorfälle und neue Ver-
pflichtungen, die den Ge-
schäftsgang des Unterneh-
mens empfindlich beein-
flussen können.

Die Auseinandersetzung mit
diesen Themen bietet auch eine
Chance, dem Unternehmen
nicht nur eine kompetente Or-
ganisation zu geben, sondern
dieses gesamthaft zu stärken
und neu auszurichten. Es han-
delt sich dabei um einen dauer-
haften Prozess, der als fester Be-
standteil täglicher Führungs-
arbeit einfliessen muss. ■

Verlangt wird, dass sich die
Führungsorgane permanent
mit dem Unternehmen
und dessen Geschäftsgang
auseinandersetzen.
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und entsprechend auch viel
Geld. Die durch diese Leistung
erzeugte Gestaltung ist ein so-
genanntes Immaterialgut, wie
Marke, Urheberrecht oder Pa-
tent. Design wird vom Gesetz als
Gestaltung eines Erzeugnisses
definiert, welche durch die An-
ordnung von Linien, Konturen,
Farben oder Flächen charakte-
risiert ist. Das Ergebnis solcher
Leistungen soll geschützt sein.
Der Schutz setzt allerdings nicht
automatisch ein. Erst die Eintra-
gung im Designregister entfaltet
die Wirkung des Rechts am De-
sign als ausschliessliches Recht.
Zum Eintrag bedarf es gewisser
Schutzvoraussetzungen.

Verlangt ist eine
Gestaltung, die neu
und eigenartig ist
Beide Anforderungen müssen
kumulativ erfüllt sein. Neu ist

Mit dem neuen Designgesetz, das am 1. Juli 2002
in Kraft getreten ist, wurde das über hundert-
jährige Muster- und Modellgesetz abgelöst.
Nicht nur ein neuer Name, sondern erhebliche
Änderungen bei Schutzgegenstand, Schutzdauer,
Veröffentlichung und Klageberechtigungen sind
damit verbunden.

Der Begriff «Design» wird heute
oft eingesetzt, aber ebenso oft
falsch verstanden. Im weiteren
Sinne bedeutet «Design» wohl
nichts anderes, als dass etwas
gestaltet wurde. In der Schweiz
kann an sieben Fachhochschu-
len «Design» studiert werden.
«Design» ist eigentliches Marke-
tinginstrument und dient we-
sentlich zur Positionierung eines
Produktes. Design bestimmt
heute ebenso einfache Konsum-
güter wie Bestecke oder Zahn-

bürsten, die durch eine neue
Formgebung auffallen, oder auch
hochkomplexe Erzeugnisse, die
im sogenannten «Industrial
Design» gestaltet werden, wie
Autos, Lokomotiven oder ganze
Produktionsanlagen. Ein Blick
in das schweizerische Design-
blatt zeigt im Designregister
eingetragene Gestaltungen von
Computern (z.B. Apple Bild-
schirm mit darunter liegender
Halbkugel, die den Rechner ent-
hält), von Handy-Halterungen,
von Fernbedienungen, Stühlen,
Stehleuchten, Inhaliergeräten,
von Nagelscheren bis zu zahn-
medizinischen Streifen oder
einer Maschine zur Laserstrahl-
bearbeitung von Werkstücken,
wo der Raum zur Laserstrahl-
bearbeitung durch ineinander-
schiebbare Türen abdeckbar ist.
Im Design steckt Know-how,
viel dafür aufgewendete Zeit

Neues
Designgesetz
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nur, was vor dem Hinterle-
gungsdatum nirgends auf der
Welt identisch veröffentlicht
worden ist. Allerdings müsste
eine solche Veröffentlichung,
um in der Schweiz neuheits-
schädlich zu wirken, den
schweizerischen beteiligten Ver-
kehrskreisen (Produzenten,
Händler und Konsumenten) be-
kannt gewesen sein können. Die
zusätzlich vorausgesetzte Eigen-
art ist nur dann gegeben, wenn
die zu schützende Gestaltung
sich in wesentlichen Merkmalen
von einem in der Schweiz be-
reits potentiell bekannten De-
sign unterscheidet, mit andern
Worten einem solchen nicht
ähnlich ist. Durch den Design-
schutz nicht abgedeckt werden
können Herstellungsweisen oder
rein technische Funktionen. Da-
für müsste die Anmeldung eines
Erfindungspatentes geprüft wer-
den.

Grundsätzlich ist nur dem-
jenigen, der das Design
selbst entworfen hat,
erlaubt, dieses zu hinter-
legen
Sind mehrere Personen an der
Schöpfung des Designs beteiligt,
können sie nur gemeinschaftlich
hinterlegen. Vertraglich beste-

hen allerdings Gestaltungsmög-
lichkeiten. Mit dem neuen De-
signgesetz ist auch eine Ände-
rung des Obligationenrechts er-
folgt. Wie Erfindungen gehören
nun auch Designs, die der Arbeit-
nehmer bei seiner dienstlichen
Tätigkeit und im Rahmen seiner
vertraglichen Pflichten hervor-
bringt, dem Arbeitgeber. Leider
hat man es versäumt, die nun
für Erfindungen und Designs
anwendbare Regel mit dem Ur-
heberrecht, das nach wie vor
auch im Arbeitsverhältnis zu-
nächst allein dem Schöpfer zu-
steht, abzustimmen. Allerdings
können auch hier vertragliche
Regelungen Konflikte vermei-
den, so der Arbeitgeber zur rech-
ten Zeit an solche Möglichkeiten
der Rechtsgestaltung denkt.

Der Inhaber eines regis-
trierten Designs kann
allen andern verbieten,
ein identisches oder ein im
Gesamteindruck identisch
wirkendes Design zu
gewerblichen Zwecken
zu gebrauchen
Das Designrecht schützt den Ge-
samteindruck einer Gestaltung,
wie sie sich aus den wesent-
lichen Merkmalen ergibt. Der
Schutzbereich ist weiter gefasst
als noch im Muster- und Modell-
gesetz. Darauf abgestützt war
fast nur gegen sklavische Nach-
ahmungen vorzugehen. Unter-
scheidet sich heute ein Design
nur in Einzelheiten von einem
bereits eingetragenen, kann jetzt
dagegen eingeschritten werden.
Klar ist, dass Herstellung und
Gebrauch eines Designs zu pri-
vaten Zwecken nach wie vor
zulässig sind. Neu ist auch,
dass, wer gutgläubig ist und vor
dem Hinterlegungsdatum in der
Schweiz eine Gestaltung, die
später im Register eingetragen
wird, benutzt, diese im bisheri-
gen Umfang unentgeltlich wei-
terbenutzen darf. Damit soll der
Schöpfer eines Designs davor
            geschützt werden, dass
              jemand anderer das
             Design in eigenem Na-

men hinterlegt und so von den
damit verbundenen gesetzlichen
Vermutungen unberechtigt pro-
fitiert.

Ist ein Design hinterlegt, so
darf der Vermerk «Modèle
déposé» oder «Mod. dép.»
angebracht werden
Wer dies allerdings tut, wenn
(noch) gar nicht hinterlegt ist,
macht sich zumindest des un-
lauteren Wettbewerbs schuldig.
Der Schutz besteht vom Datum
der Hinterlegung an für eine ers-
te Schutzperiode von 5 Jahren.
Der Schutz kann durch maximal
vier weitere Schutzperioden von
5 Jahren verlängert werden. So-
mit kann das Design während
maximal 25 Jahren Schutz ge-
niessen. Die Hinterlegung er-
folgt mit einem einfachen For-
mular «Eintragungsgesuch für
Designs» unter Angabe einer
eigenen Ordnungsnummer, die
dazu dient, das einzelne Design
identifizieren zu können. Die
Ordnungsnummer kann auch
ein Name oder eine Typenbe-
zeichnung sein. Fakultativ kann
eine Beschreibung des Designs
in maximal 100 Worten mitge-
liefert werden. Die Grundgebühr
für ein Design beträgt derzeit
Fr. 200.–, dazu kommt eine Pub-
likationsgebühr von Fr. 50.– und
pro (nicht obligatorischem) Be-
schreibungstext eine weitere
Gebühr von Fr. 200.–. Die Ver-
längerungsgebühr nach Ablauf
der ersten 5-jährigen Schutz-
dauer wird analog erhoben. So-
bald der Eintrag im Design-
register erfolgt ist, werden die
neuen Designhinterlegungen mit
Abbildung publiziert. Die ent-
sprechenden Bilder sind vom
Hinterleger entweder auf Papier
oder als Ausdruck in reproduk-
tionsfähiger Qualität oder PC-
kompatibel auf elektronischem
Datenträger einzureichen.
Wenn die speziell gestalteten
Produkte auch für ausländische
Märkte bestimmt sind, kann
grenzüberschreitender Schutz
erreicht werden. Bis maximal
6 Monate ab Ersthinterlegung
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kann das gleiche Design auf wei-
tere Länder ausgedehnt werden.
Die Ersthinterlegung schafft
während dieser Zeit ein Priori-

tätsrecht. Die Neuheit bleibt be-
stehen. Es gibt im internationa-
len Bereich auch entsprechende
Abkommen, die bezüglich der
daran angeschlossenen Staaten
eine direkte Hinterlegung bei
der in Genf domizilierten Welt-
organisation für geistiges Eigen-
tum (OMPI) erlauben.

Gutes Design will auch
verwertet werden können.
Nur so ist damit auch eine
materielle Wertschöpfung
verbunden
Ein immaterielles Gut wie ein
Patent, eine Marke oder eben
ein Design muss im Wirtschafts-
und Rechtsverkehr nutzbar und
verwertbar sein. Deshalb sieht
auch das Designgesetz, wie
schon vorher das Muster- und
Modellgesetz, die Möglichkeit
der Übertragung (also die Ver-
äusserung des Rechts), aber
auch die Lizenzierung (also die
Überlassung zum Gebrauch) des
Designs vor. Die Übertragung
bedarf zwingend der schriftli-
chen Form, sonst ist sie nicht
gültig. Sie wird im Designregis-
ter eingetragen. Erst mit dieser
Eintragung ist die Übertragung
gegenüber gutgläubigen Dritten
wirksam. Wer also z.B. einen
Lizenzvertrag mit dem früheren
Rechteinhaber abgeschlossen hat,
hat die Lizenzgebühr solange an
diesen abzuführen, bis aus dem
Designregister die Rechtsüber-
tragung hervorgeht. Der Rechts-
inhaber kann das Designrecht
oder auch nur einzelne Befug-
nisse daraus einem Dritten li-
zenzieren. Das Gesetz nennt
ausdrücklich zwei Lizenzarten,
nämlich die «ausschliessliche»
Lizenz und die «einfache» Li-
zenz. Welche Rechte und wel-

che Modalitäten gegeben sein
sollen, ist den Vertragsparteien
überlassen. Lizenzverträge sind
kaum ohne juristischen Hilfe

abzufassen. Sie bergen
auch ein erhebliches
Konfliktpotenzial. Auch
Lizenzen können und
sollten im Designregister
eingetragen werden. Ein

Erwerber eines Designrechts
darf sich nämlich darauf verlas-
sen, das Designrecht ohne Bela-
stung mit einer Lizenz zu erhal-
ten, wenn im Register keine Li-
zenz eingetragen ist.

Gegen Verletzungen des
Rechts am Design kann
auf zivilrechtlichem Weg
vorgegangen werden. Es
stehen aber auch straf-
rechtliche Mittel oder etwa
die Hilfeleistung der Zoll-
verwaltung zur Verfügung
Zivilrechtlich kann jedermann,
der ein rechtlich schützenswer-
tes Interesse nachweist, z.B. die
Feststellung verlangen, dass ein
Designrecht nicht bestehe und
zu löschen sei oder etwa, dass
eine Verletzung des Design-
rechts nicht bestehe. Anderseits
kann, wer ein besseres Recht am
Design geltend macht als der im
Register Eingetragene, diesen
klageweise zur Abtretung des
Designrechts zwingen. Zu be-
achten ist, dass gegen einen gut-
gläubigen Hinterleger eine sol-
che Klage innerhalb von zwei
Jahren seit Veröffentlichung des
Designs angehoben werden.
Sonst verwirkt das Klagerecht.
Es kann aber auch auf ein Verbot
einer drohenden Verletzung
oder auf die Beseitigung der Ver-
letzung des Designrechts geklagt
werden. Voraussetzung für diese
Leistungsklagen ist der Eintrag
des Designs im Register. Wenn
der Kläger glaubhaft macht, dass
er in seinem Designrecht ver-
letzt ist oder eine solche Verlet-
zung droht und dass die damit
drohenden Nachteile nicht
leicht wieder gutzumachen sind,
kann auch um Anordnung vor-
sorglicher Massnahmen z.B. zur

Beweissicherung, zur Ermitt-
lung der Herkunft widerrecht-
licher Gegenstände usw. ersucht
werden. Zur selbständigen Klage
ist neu auch der Exklusiv-
Lizenznehmer (aber nicht der
einfache Lizenznehmer) zuge-
lassen. Es ist zu empfehlen, in
Lizenzverträgen die Rechte und
Pflichten der Vertragsparteien
untereinander in solchen Pro-
zessen zu regeln.

«Designklau ist ebenso-
wenig Kavaliersdelikt wie
unlauterer Wettbewerb»
Wer vorsätzlich ein Design wi-
derrechtlich gebraucht oder sich
etwa weigert, einem Auskunfts-
begehren zu entsprechen, kann
bestraft werden. Es handelt sich
allerdings, sofern sie nicht gera-
dezu gewerbsmässig geschehen,
um sogenannte Antragsdelikte.
Antragsberechtigt ist der Rechts-
inhaber. Er muss allerdings
innerhalb von längstens 3 Mo-
naten seit Kenntnis der strafba-
ren Handlung einen Strafantrag
stellen. Im Kanton St.Gallen
muss davon ausgegangen wer-
den, dass der Untersuchungs-
richter die Sache in ein soge-
nanntes Privatstrafklageverfah-
ren mit entsprechenden Kosten-
risiken verweist. Die angedrohte
Strafe ist Gefängnis bis zu
einem Jahr oder Busse bis zu
Fr. 100‘000.–. Beim «Design-
klau» handelt es sich nach Mei-
nung des Gesetzgebers also, wie
bei Urheberrechts-, Marken-
und Patentverletzungen oder
unlauterem Wettbewerb, nicht
um «Kavaliersdelikte».
Schliesslich bleibt zu erwähnen,
dass die Zollverwaltung von Ge-
setzes wegen ermächtigt ist, den
Rechtsinhaber eines hinterleg-
ten Designs auf offensichtlich
widerrechtlich hergestellte Ge-
genstände aufmerksam zu ma-
chen. Liegen Anhaltspunkte vor,
die auf eine bevorstehende De-
signrechtsverletzung schliessen
lassen, kann bei der Zollverwal-
tung auch beantragt werden, die
zollrechtliche Freigabe solcher
Gegenstände zu verweigern. ■

Das Designgesetz sieht die
Möglichkeit der Übertragung,
aber auch die Lizenzierung
des Designs vor.
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Wie man
eine Marke
führt

Unternehmen jeder Grösse und Branche bewegen sich auf immer härter
umkämpften Märkten. Beachtet wird nur, wer einem Leuchtturm gleich
herausragt. Leuchten heisst leisten. Denn nur diejenigen Unternehmen
werden von der Kundschaft wahrgenommen, die über ein klares Leistungs-
profil verfügen. Dieses Fussfassen von Leistungen in der Kundschaft ist
Markenbildung.
Wie man diesen Prozess, wie man Marken als Wirtschaftssysteme führt,
davon handelt dieser mit St.Galler Spezialitäten verfeinerte Artikel.

andere davon erzählt? Was ist
mir von der Werbung in Erinne-
rung geblieben? Sind der Bera-
ter, der Verkäufer, die Webpage
gewinnend?
Entscheiden wir uns schliesslich,
hat ein Bündel von Leistungen
überzeugt. In unserem Fall das
für Geberit stehende Leistungs-
paket.
Diese spezifische Kombination
von Unternehmens- oder Pro-
duktleistungen, die von der
Kundschaft erfahren wurde
oder aktuell wahrgenommen
wird, ist Inhalt und Kraft der
Marke. Eine Marke ist der nach
aussen tretende Inhalt eines
Unternehmens oder Produktes.
Dies gilt beim Gross- genauso

wie beim Einmannunterneh-
men, beim Konsumartikler
wie beim Zulieferbetrieb, beim
Produktionsbetrieb wie beim

Die Marke ist ein System
Vielleicht haben Sie kürzlich ein
Haus oder eine Wohnung umge-
baut und sich dabei für eine
Spülanlage entscheiden müssen.
Es ist kaum vorstellbar, dass kei-
ne Produkte der Rapperswiler
Firma Geberit in Ihre engste Wahl
gekommen sind. Mehr noch, Sie
waren sogar bereit, dafür einen
höheren Preis als für Kon-
kurrenzprodukte zu bezahlen.
Wieso haben Sie sich für diese
Produkte entschieden? War die
in Aussicht gestellte Qualität
ausschlaggebend? Die angebote-
ne Komplettlösung, welche der

Sanitärinstallateur als grossen
Vorteil darstellte? Oder die Ver-
trautheit mit dem Namen Gebe-
rit, der in fast allen öffentlichen
Toilettenanlagen präsent ist?
Wenn wir uns diesen Auswahl-
prozess vergegenwärtigen, ist
es stets eine Summe von
Faktoren, welche zu einem
Entschluss führen. Dabei
verbinden sich bereits beste-
hende Vorstellungen mit den
aktuellen Eindrücken anläss-
lich einer Produktpräsentation.
Weiss ich überhaupt vom Pro-
dukt? Was kann es? Zu welchem
Preis? Gefällt es mir? Wie haben

Die Kombination von
Unternehmens- oder
Produktleistungen ist
Inhalt und Kraft der Marke.

Wie man
eine Marke
führt
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Markentechnik Genf

Dienstleister. Alle treten mit der
Aussenwelt durch eine Vielzahl
von Handlungen in Verbindung,
und so bildet sich die jeweilige
Marke. Marke ist also weit mehr
als Name, Zeichen und Wer-
bung.

Markenführung ist Unter-
nehmensführung
Markenkraft entsteht, wenn das
typische Leistungspaket wäh-
rend längerer Zeit erfolgreich
auf dem Markt angeboten wird,
und sich um diese spezifischen
Leistungen Kundschaft bildet.
Das Bild in den Köpfen der
Kundschaft ist die Wirkungssei-
te einer Marke.
Es ist Aufgabe der Unterneh-
mensführung oder des Unter-
nehmers, die Ursachen dafür zu

schaffen. Für den Aufbau einer
Marke müssen die Prozesse un-
ternehmensseitig so organisiert
sein, dass alle in der Werteklasse
der Marke arbeiten – vom Be-
schaffen der Rohstoffe über die
Forschung und Entwicklung, die
Produktion, das Marketing, den
Vertrieb bis hin zum Handel.
Voraussetzung dafür ist, dass die
Unternehmung das spezifische
Muster ihrer Marke kennt, mit
dem sie bei der Kundschaft Er-
folg hat. Diese Vorstellung muss
konkret sein, denn aus diesem
Muster leiten sich die Hand-
lungsanweisungen und Prioritä-
ten ab, die im Unternehmens-
alltag auf den einzelnen Arbeits-
platz hinuntergebrochen werden
müssen. Am Arbeitsplatz ent-
scheidet sich täglich, ob die Marke
gestärkt oder geschwächt wird.
Um bei Geberit zu bleiben: Ge-
berit scheint eine klare Vorstel-
lung von ihrer Marke und den
dafür notwendigen Massnah-
men zu haben. Wer als die Mar-
ke für integrierte und zuverlässi-
ge Spülsysteme steht, die von
den Sanitärinstallateuren selbst

bei höherem Preis empfohlen
werden, hat systematisch und
über lange Zeit in der Produkt-
entwicklung, Produktion und in
der Schulung der Sanitärinstal-
lateure Prioritäten gesetzt und
entsprechend gehandelt.

Auf den eigenen
Stärken aufbauen und
differenzieren
Lehnen Sie sich jetzt für einen
Moment in Ihrem Stuhl zurück
und gehen Sie gedanklich durch
alle Abteilungen Ihres Unter-
nehmens. Ist es nicht beeindru-
ckend, was die Produkte alles
können, welche Anstrengungen
bei Reparaturfällen unternom-
men werden, welche genau um-
schriebenen Prozesse in Ihrer
Produktion für die Qualitäts-

sicherung angewendet
werden, oder mit wel-
cher Präzision die Risiken
in Kundenportfolios über-
wacht werden können.
Sich die eigenen Stärken

bewusst zu machen, steht am
Ausgangspunkt der Markenfüh-
rung. Denn Ihre Kundschaft hat
sich um Ihre Leistungen und
Ihre spezifische Qualität gebil-
det. Und es ist dieses Band zwi-
schen Ihrer Kundschaft und
Ihrer Firma, welches es unauf-
hörlich zu stärken gilt. Dieses
Band überhaupt macht Kunden
zur Kundschaft. Kundschaft ist
entstanden, wenn sich im Publi-
kum ein positives Vorurteil über
eine Marke gebildet hat. Dann
geschieht es, dass Autos bestellt
werden, bevor sie der Öffent-
lichkeit vorgestellt wurden, oder
dass man sich im «Jägerhof» in
St.Gallen ein «Menue surprise»
auftischen lässt, ohne vorher je
dort gespeist zu haben.
Wenn Sie Ihre Kundschaft fra-
gen, wieso sie sich für Ihre Pro-
dukte oder Lösungen entschie-
den hat und diesen noch immer
treu ist, wird sie – nach einem
kurzen Zögern – das «besser
als, gesünder als, schöner als,
schneller als» anführen. Der
Unterschied zur Konkurrenz ist
also ausschlaggebend.

Der Wille zur Differenz zeichnet
alle starken Marken aus. Der
Geschmack und das Aussehen
der Olma-Bratwurst sind unver-
kennbar und für jeden von einem
Schüblig oder einer Saucisson zu
unterscheiden. Es würde denn
auch keinem guten Metzger in
den Sinn kommen, sie einander
anzugleichen. Die Kundschaft
würde verunsichert.
Der Differenzierungswille ver-
langt Mut und wird von inner-
wie ausserhalb des Unterneh-
mens angegriffen. Seine Fein-
de sind das Schielen auf die
Konkurrenz, die von den Medi-
en und der Werbewirtschaft
herbeigeredeten gleichmache-
rischen Erfolgsformeln wie
jung und dynamisch sowie
der eigene, übertrieben kritische
Blick.
Ob die Olma-Bratwurst jung
und dynamisch ist, entzieht sich
unserer Kenntnis. Ohne Zweifel
schmeckt sie wunderbar – und
ist erfolgreich!

Reden sie von den
Leistungen Ihrer Marke
Axpo? Für diese Firma sind in
den letzten Monaten TV-Spots
und Plakatkampagnen im Wert
von mehreren Millionen Fran-
ken geschaltet worden. Wissen
Sie jetzt, dass diese Firma das
grösste Schweizer Stromunter-
nehmen ist? Für Unternehmen
wie die Nordostschweizerischen
Kraftwerke (NOK) steht, die
während über 100 Jahren für
Versorgungssicherheit im Som-
mer und Winter in allen Ost-
schweizer Kantonen sowie im
Aargau und Zürich gesorgt ha-
ben? Über topmoderne Produk-
tionswerke in der ganzen
Schweiz verfügt?
Wohl kaum, denn davon wurde
in all diesen Kampagnen kaum
je gesprochen. Auch die ver-
wendeten Sujets zeigten wenig
von der Welt eines Unterneh-
mens, das so reich an Bildern
ist. Ein Stausee beispielsweise
wäre typisch und – richtig in
Szene gesetzt – eindrücklich
wie das Unternehmen.

Am Arbeitsplatz entscheidet
sich täglich, ob die Marke
gestärkt oder geschwächt
wird.
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Diese Art von Werbung steht für
viele. Es ist Werbung, die nicht
mehr spricht. Sie versteht sich
gerne als Unterhaltung, die sich
von den Produkten und ihren
Leistungen gelöst hat.
Verpflichten Sie die Kommuni-
kation wieder auf ihren ökono-
mischen Zweck. Lassen Sie die
vielfältigen Fähigkeiten Ihres
Unternehmens und Ihrer Pro-
dukte sprechen. Durchaus pfiffig
inszeniert, aber klar in der Aus-
sage und von der Konkurrenz
differenziert.
Und kontrollieren Sie die Wer-
bewirkung: Wie viele Menschen
erinnern sich an meine Wer-
bung? Und wie viele davon wis-
sen, dass es sich um Werbung
für meine Marke handelt? Sollte
das Verhältnis nicht nahe 1:1
sein, entweicht aus Ihrem
Markensystem unnötiger-
weise Geld.
Erinnern Sie sich noch an
die Kampagne der SBB, in
der als Sujets eine im Zug
lesende Frau («17 Seiten
pro Stunde») und ein mit einem
Computer arbeitender Manager
(«Der Zug – Ihr Zweitbüro») er-
schienen. Hier hat die SBB ge-
konnt für ihre Leistungen ge-
worben, mit unternehmensspe-
zifischen Themen und Bildern.
Es war sofort klar, bei der Bahn
wird das Reisen zu einer Erho-
lungs- oder effizienten Arbeits-
fahrt.

Stärke in Geld umsetzen
Was nichts kostet ist nichts wert.
Dieser Satz, der auch mit Preis
signalisiert Wert übersetzt wer-
den kann, sitzt fest in unseren
Köpfen. Wir knirschen mit den
Zähen, geben uns aber letztlich
mit inkompetenter Beratung zu-
frieden, wenn wir bei einem als
Schnäppchen gekauften Com-
puter Problemen begegnen.
Oder wir bezahlen ohne mit der
Wimper zu zucken höchste Zim-
merpreise, wenn wir im Hotel
Quellenhof in Bad Ragaz Quar-
tier beziehen. Denn wir wissen,
hier fehlt es an nichts, hier bin
ich für einmal König.

Dieses Prinzip macht sich eine
gut geführte Marke zunutze,
mehr noch, die Preisstellung ist
einer ihrer Bausteine. Die eigene
Wertigkeit muss der Kundschaft
unmissverständlich angezeigt
werden. Mit dem Preis zieht man
die offensichtliche Grenze zur
Konkurrenz, die einem aufgrund
der inhaltlichen Differenz zusteht.
Die preisliche Unterscheidung
muss mit der inhaltlichen Unter-
scheidung konsistent sein. Das
feine Gespür der Kundschaft für
Disbalancen zwischen Preis und
Leistung holt einen schnell ein.
Und Kundschaft, die sich übers
Ohr gehauen fühlt, empfindet
nicht mehr als Kundschaft.
Die grössten Bedrohungen der
Preisstellung kommen meistens
aus dem eigenen Haus. In vielen

Firmen werden Umsatz und
Wachstum zum alleinigen Leis-
tungsmassstab erhoben und der
Preis ausgeblendet. Den glei-
chen Effekt haben auf Kapazi-
tätsauslastung ausgerichtete
Zielsetzungen.
Wer die nachhaltige Ertragskraft
im Visier hat, hält drei Einfalls-
tore für Preiszerfall besonders im
Auge: Distribution, Sortiment
sowie Preise/Konditionen. Diese
drei Bereiche sind genau auf das
Niveau, die Leistungsklasse der
Marke abzustimmen. So sind in
der Distribution Partner auszu-
wählen, die zur Marke passen
und sich dafür einsetzen. Beim
Sortiment ist darauf zu achten,
dass starke Produkte gestärkt
(Vermarktung, Weiterentwick-
lung) und nicht als Quelle
für die Subventionierung aus-
ufernder Sortimente verwendet
werden. Bei den Konditionen
schliesslich steht das Verhindern
von Rabatten ohne Gegenleis-
tung im Vordergrund.
Wer in diesem Bermudadreieck
der Marke Ordnung hält, wird

die Kraft seiner Marke auch ge-
genüber starken Partnern ein-
setzen können. Denn er weiss:
Von einer guten Marke kann je-
der profitieren.

Der Markenanwalt
als aktiver Partner
Eine Marke hat mehr Dimen-
sionen als den Namen und das
Logo. Entsprechend wird der
Markenanwalt vom Verteidiger
des Warenzeichens zum Mar-
ken-Mitgestalter. Sein Verständ-
nis für das spezifische Leistungs-
system einer Marke ermöglicht
ihm, die einzelnen Elemente
entlang der Wertschöpfungsket-
te eines Unternehmens aktiv
und vorab mittels der richtigen
Verträge zu schützen. Zu denken
ist etwa an Einflussnahmen an
den folgenden Schnittstellen:
● Zulieferanten: Sie sind Teil

der Leistungserstellung und
so in die Pflicht zu nehmen,
dass ihr Beitrag der Wertig-
keit der Marke entspricht.
Leistungs- und allenfalls Ge-
staltvorgaben sind zu verein-
baren.

● Arbeitnehmer: Arbeitsver-
traglich ist eine Verbindung
zu Handbüchern oder ande-
ren intern gültigen Regelwer-
ken herzustellen, die dem
Markenwillen verpflichtet
sind.

● Werbeagentur: Eine gut ge-
führte Marke verfügt über
ein Kommunikationsmuster
(Stilistik, Überzeugungsstra-
tegie, Mittel). Dieser Rahmen
ist von der Agentur einzuhal-
ten.

● Vertriebspartner und Lizenz-
nehmer: Sie verkörpern die
Aussenhaut der Marke. Was
sie von der Marke verwischen
oder verbergen, ist verloren.
Entsprechend müssen hier
genaue Absprachen über
Präsentation, Werbung, Ein-
satz in welchem Umfeld, Ser-
vice, Verpackung, Anschrift
usw. usf. getroffen werden.

Eine Leistung geht den Weg in
die Marke – oder sie vergeht. ■

Institut für Markentechnik Genf
Das Institut für Markentechnik in Genf ist
eine internationale Wirtschaftsberatung
für strategische und operative Markenfüh-
rung. Es unterstützt seine Klienten bei
der Stärkung und Durchsetzung ihrer Mar-
ken – speziell unter den heutigen Bedin-
gungen des Verdrängungsmarktes.

Wer im Bermudadreieck
der Marke Ordnung hält,
wird die Kraft seiner Marke
auch gegenüber starken
Partnern einsetzen können.

RECHT & UNTERNEHMUNG
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Die traurige Realität
In unserem Land werden jedes
Jahr rund 100‘000 Frauen in in-
timen Beziehungen misshan-
delt. Mehr als 10‘000 Frauen
nehmen aus diesem Grund
Kontakt mit einer Anwältin
oder einem Anwalt auf und
etwa 4‘000 Frauen müssen des-
wegen sogar in Spitalpflege.
Man schätzt, dass die häusliche
Gewalt in der Schweiz jährlich
Kosten von gegen 400 Millionen
Franken verursacht. Zahlen
können aber gar nicht ausdrü-

Am Neujahrstag ist das revidierte st.gallische
Polizeigesetz in Kraft getreten. Gesetze gibt es ja
vielleicht schon mehr als genug, aber dieses ist
doch eine Nachricht wert: Zum ersten Mal in der
Schweiz hat der Staat den guten Vorsatz gefasst,
bei häuslicher Gewalt nicht mehr wegzusehen
und zu schweigen, sondern zu handeln.

Schutz vor
häuslicher Gewalt

cken, wie tief die körperliche
und seelische Verletzung geht
und welche Einbusse an Lebens-
qualität damit verbunden ist.
Entgegen einem verbreiteten
Vorurteil handelt es sich keines-
wegs bloss um ein Unter-
schichts- oder ein Ausländer-
problem. Betroffen sind Frauen
aus allen gesellschaftlichen
Gruppen. Männer werden
nur selten zu Opfern, und
wenn das geschieht, ist
gewöhnlich auch der Täter
ein Mann. Falls Frauen
Gewalt anwenden, so richtet
sich diese eher gegen Kinder.
Häusliche Gewalt ist nicht zu
verwechseln mit einem Famili-
enstreit. Es geht nicht um ir-
gendwelche Meinungsverschie-
denheiten, sondern um die
planmässige Ausübung von
Macht. Die Partnerin wird mit
Schlägen oder Drohungen klein
gemacht und es wird ein Klima

der Angst geschaffen, um sie
fortwährend kontrollieren zu
können. Dieses Ausnützen der
persönlichen Nähe, das Um-
schlagen einer anfänglichen Lie-
bes- und Vertrauensbeziehung
in Aggression unterscheidet die
Gewalt in Ehe und Partnerschaft
von jener im öffentlichen Raum
und lässt sie als so unfassbar

erscheinen. Die Frauen stehen
unter dauerndem Druck, sind
derart unsicher und verwirrt,
verzweifelt und gelähmt, dass
sie sich ohne Hilfe von aussen
aus der Beziehung gar nicht
mehr befreien können. Auch
wenn sie das für den Moment
noch schaffen, kommen sie oft
wieder zum Partner zurück, weil
sie ihm nochmals eine Chance

Häusliche Gewalt ist die
planmässige Ausübung
von Macht.
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geben wollen. Manchmal kön-
nen die Männer auch nach einer
definitiven Trennung nicht los-
lassen, verfolgen die Partnerin
auf der Strasse und lauern ihr
am Arbeitsplatz auf.

Eine neue Haltung
Früher blieb der Polizei nichts
anderes übrig, als einer geschla-
genen Frau zu raten, doch einst-
weilen auszuziehen, bis der
Mann sich beruhigt habe. Das
war gewiss eine verkehrte Welt:
Das Opfer musste fliehen, der
Täter konnte bleiben und fühlte
sich am Ende noch bestärkt in
seiner Einstellung als «Herr im
Haus». Nun muss die Polizei der
Sache auf den Grund gehen. Sie
soll nicht nur vermitteln, son-
dern vor allem ermitteln. Wenn
glaubhaft ist, dass jemand Ge-
walt ausübte, so wird er aus der
Wohnung weggewiesen und
darf während einer Schonfrist
nicht mehr zurückkehren. Ge-
walt in der Privatsphäre wird da-
mit zur offiziellen Angelegen-
heit. Der Staat setzt ein Zeichen,
dass er die Opfer stärken und die
Täter zur Rechenschaft ziehen
will. Einfach und bewusst pro-
vokativ gesagt, heisst das: «Wer
schloot, de goht!»

Drei Beispiele
Die Frau ruft über die Notfall-
nummer 117 die Polizei. Sie hat
ein geschwollenes Gesicht und
wirkt ganz verstört. Der an-
getrunkene Mann schwankt
zwischen Entrüstung und
Weinerlichkeit. Er behauptet,
er habe der Frau nichts getan
und sie höchstens ein bisschen
geschubst.
Das ist vielleicht der typische
Fall. Es kommt sehr häufig vor,
dass Männer unter Alkoholein-
fluss tätlich werden. Sie neigen
oft auch dazu, ihre Handlungen
abzustreiten oder zu bagatelli-
sieren. Diese Form der Entschul-
digung ist im wörtlichen Sinne
nur ein Versuch, die Schuld ab-
zuschieben. Die Polizei wird sich
davon nicht beeindrucken las-
sen und den Ehemann aus der

Wohnung weisen. Sie wird je
nach dem Grad seiner Ange-
trunkenheit und dem Ausmass
seiner Aggressivität auch ent-
scheiden, ob er vorübergehend
in Gewahrsam genommen wer-
den muss.
Nachbarn werden wieder ein-
mal vom Lärm in der Wohnung
nebenan aufgeschreckt und
alarmieren die Polizei. Die of-
fensichtlich durch Faustschläge
verletzte Frau gibt an, sie sei
bloss gestürzt, klammert sich
an ihren Mann und fordert die
Polizisten auf, sie in Ruhe zu
lassen.
Man darf von der Frau nicht er-
warten, dass sie sich auf der

Stelle und erst noch in Gegen-
wart des Partners zur Trennung
entschliesst. Sie kann das dafür
erforderliche Selbstvertrauen,
das ihr in vielleicht jahrelanger
Unterdrückung systematisch
entzogen wurde, gar nicht auf-
bringen. Die Polizei muss die
Verantwortung übernehmen
und die Dynamik der Gewalt
unterbrechen. Erst wenn die
Frau einen relativ sicheren Frei-
raum und wenigstens eine
kurze Besinnungspause erhält,
kann sie wieder Mut schöpfen
und an eine mögliche Verbes-
serung ihrer Situation glau-
ben.
Ein Paar streitet sich unauf-
hörlich über Kleinigkeiten und

gerät immer wieder in den
«Clinch». Die Frau holt eines
Tages die Polizei und erklärt,
der Mann habe ihr soeben eine
Ohrfeige gegeben. Dieser sagt,
sie habe ihn so lange be-
schimpft, bis er die Fassung
verloren habe.
Manche Paare entwickeln in
ihrem Zusammenleben ein
eigentümliches Beziehungsmu-
ster, bei dem sich nachträglich
schwer feststellen lässt, wer wel-
che «Webfehler» machte. Es ist
nicht Aufgabe des Staates, in sol-
chen Konflikten, die auf der
gleichen Ebene und mit ähn-
lichen Mitteln ausgetragen wer-
den, Partei zu ergreifen. Der

Grundsatz, sich nicht in
eine missglückte Partner-
schaft einzumischen, darf
aber nicht zum Alibi
werden, um auch dann
nicht dazwischen treten zu

müssen, wenn die Gewalt eska-
liert.

Der Ablauf
● Die Polizei verbietet einer

gewalttätigen Person, in den
nächsten zehn Tagen die
Wohnung zu betreten, und
droht ihr für den Fall des Un-
gehorsams eine Strafe an. Sie
erlaubt ihr noch, die für den
täglichen Bedarf notwendi-
gen Dinge einzupacken, und
nimmt ihr alsdann die
Schlüssel ab.

● Die Polizei kann später
wenigstens im Sinne einer
Stichprobe kontrollieren, ob
eine gewalttätige Person
sich auch wirklich nicht

lic. iur. Rolf Vetterli
Kantonsrichter

St.Gallen

Die Polizei muss die
Verantwortung übernehmen
und die Dynamik der Gewalt
unterbrechen.
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mehr in der Wohnung auf-
hält.

● Ein Richter oder eine Richte-
rin prüft innert drei Tagen, ob
die Voraussetzungen für eine
Wegweisung erfüllt sind.

● Die gefährdete Person hat ge-
nau eine Woche Zeit, um sich
zu überlegen, ob sie das Zivil-
gericht an ihrem Wohnort
anrufen will. Tut sie das, so
verlängert sich das Rückkehr-
verbot um höchstens zehn
Tage.

● Das Gericht muss innert die-
ser erstreckten Frist entschei-
den, wem die Wohnung zu-
geteilt werden soll, und wird
unter Umständen dem Ge-
walt ausübenden Partner
auch untersagen, sich in der
Umgebung aufzuhalten oder
sich dem anderen anzunä-
hern.

● Das Gericht hat allenfalls spä-
ter das Getrenntleben eines
verheirateten Paars noch voll-
ständig zu organisieren und
das kann namentlich bedeu-
ten, dass es die Belange der
gemeinsamen Kinder ordnet
und dem finanziell abhängi-
gen Ehegatten Unterhalt zu-
spricht.

Unterstützung für das
Opfer und Beratung für
den Täter
Gewalt im familiären Bereich
entsteht nicht zufällig, gewisser-
massen aus heiterem Himmel,
sie ist die Konsequenz eines ge-
festigten Machtverhältnisses.
Ein Vorgehen, welches das ver-
kennt und sich nur mit der ein-
zelnen, gerade erfolgten Tat be-
schäftigt, statt sich um eine Auf-
lösung der Gewaltbeziehung zu
kümmern, wäre reine Symp-
tom-Behandlung, die auf Dauer
nichts bringt. Die Spirale der Ge-
walt würde sich bald wieder zu
drehen beginnen und die Polizei
müsste von neuem intervenie-
ren. Das staatliche Handeln läuft
in zwei Phasen ab: In den ersten
paar Tagen kommt es nicht da-
rauf an, was die Beteiligten wol-
len, danach müssen sie aber

selbst den Willen bekunden,
etwas zu ändern. Diese sehr kur-
ze Zeitspanne sollte möglichst
gut genutzt werden. Beide Sei-
ten werden deshalb von der
Polizei mit einem Merkblatt da-
rüber orientiert, dass es für sie
je ein Auffangnetz gibt. Miss-
handelte Frauen können sich an
die Beratungsstelle der Opfer-
hilfe (Tel. 071 223 48 77) oder
des Frauenhauses (Tel. 071 222
29 12) wenden, welche mit ihrer
Zustimmung direkt eine Kopie
des Polizeirapports erhält. Män-
ner können an die der Bewäh-
rungshilfe angeschlossene Ge-
waltberatung (Tel. 071 229 26 30)
gelangen. Möglicherweise brau-
chen beide Partner aber auch
schon anwaltlichen Beistand.
Sie sind ja an einem Wende-
punkt des gemeinsamen Lebens
angekommen und sollten die
Liquidation ihrer Gemeinschaft
wenigstens einmal gedanklich
durchspielen.
Die betroffene Frau darf nach
der Entfernung des Täters nicht
in der Wohnung allein und sich
selbst überlassen werden. Es ist
ausserordentlich wichtig, sie an-
zusprechen, ihr zu erklären, dass
Alternativen zum bisherigen
trostlosen Dasein bestehen, die
nächsten Schritte vorzubereiten
und ihr dabei vor allem den
Rücken zu decken. Man müsste
ihr auch dabei helfen, einen An-
trag an das Gericht zu formulie-
ren – das ist nämlich gar nicht so
einfach. Eine Ehefrau sollte wis-
sen, dass sie entweder sogleich
die Scheidung verlangen kann,
weil es ihr nicht zuzumuten ist,
eine gewaltsam zerstörte eheli-
che Verbindung noch während
vier Jahren auf dem Papier fort-
zusetzen, oder damit zuwarten
und zur Ordnung der vorläufi-
gen Trennung ein Eheschutzge-
such stellen kann, welches zwar
einen etwas irreführenden Na-
men trägt, aber durchaus auch
dazu dient, die Persönlichkeit ei-
nes Ehegatten vor Übergriffen
des anderen zu schützen. Eine
nicht verheiratete Frau sollte er-
fahren, dass sie auch im gesetz-

lich nicht geregelten Konkubi-
nat nicht rechtlos und dem stär-
keren Partner ausgeliefert ist,
dass aber die Frage, wie lange sie
in der bis anhin gemeinsamen
Wohnung bleiben kann und was
sie dafür unternehmen muss,
davon abhängt, wer Mieter oder
Eigentümer ist.

Der gewalttätige Mann erlebt
die Wegweisung wohl als einen
Schock. Er erkennt zumindest
für einen Augenblick, dass er das
Geschehene zu verantworten
hat und damit die Beziehung ka-
putt macht. In dieser Verfassung
kann man ihn vielleicht «abho-
len». Das heisst allerdings nicht,
dass man sich mit ihm verbün-
den sollte, sondern im Gegen-
teil, dass man ihn mit seinem
Verhalten konfrontiert, ihm
aber auch Soforthilfe vermittelt,
wenn er auf der Strasse steht,
und ihm ein längerfristiges so-
ziales Trainingsprogramm anbie-
tet.
Gewalt ist keine unheilbare
Krankheit, sie ist schlichtes Un-
recht, für das der Täter gerade
stehen muss, das er aber in Zu-
kunft auch vermeiden lernen
kann. ■

Die betroffene Frau darf
nach der Entfernung des
Täters nicht in der Wohnung
allein und sich selbst
überlassen werden.
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Die Gesetzgebung über das Hal-
ten von Hunden ist Sache der
Kantone. Wesentlicher Inhalt
der Hundegesetze ist die Rege-
lung der Hundesteuer sowie
ordnungspolizeilicher Aspekte
der Hundehaltung. Nicht im
Hundegesetz zu finden sind ge-
sundheitspolizeiliche und tier-
schutzrechtliche Bestimmun-
gen. Diese werden vom Bundes-

recht, insbesondere den Tier-
seuchen- und Tierschutzbestim-
mungen, behandelt.
Das St.Gallische Hundegesetz
(HG) in seiner heutigen Fassung
stammt aus dem Jahre 1985.
Seither haben Anzahl und Be-
deutung von zu privaten Zwe-
cken gehaltenen Vierbeinern
zugenommen. Die meisten poli-
tischen Gemeinden, welchen
nach Art. 2 HG der Vollzug die-
ses Gesetzes obliegt, sahen sich
daher vermehrt mit der Proble-
matik falsch gehaltener Tiere
konfrontiert.

Problem «Gefährliche
Hunde»
Die Art der bei den Gemeinden
eingegangenen Hinweise, An-

zeigen und Reklamationen be-
treffend Hunde hat sich in den
letzten Jahren markant ver-
ändert. Erregten früher eher
streunende Tiere und Hundekot
die Gemüter, so beschäftigen
nun vermehrt bellende und ge-
fährliche Tiere die Gemeinden
und Rekursinstanzen. Die Dis-
kussion über gefährliche Hunde,
von den Medien teilweise ange-
heizt und bei Hundefachleuten
(Kynologen) oft unter dem Be-
griff «Kampfhundhysterie» ab-
getan, hat die Sensibilität der
Bevölkerung enorm gesteigert
und damit die Gemeinden als
Vollzugsorgane entsprechend
gefordert. Einige Kantone, bei-
spielsweise Thurgau, haben da-
her entsprechende Arbeitsgrup-

Mit dem Nachtragsgesetz zum Hundegesetz
hat der Grosse Rat des Kantons St.Gallen in
der November-Session 2002 den politischen
Gemeinden mehr Möglichkeiten für den Vollzug
der Hundegesetzgebung in die Hand gegeben
und die Hundehaltenden stärker in die Pflicht
genommen. Anlass dazu gaben vermehrte
Probleme und Schäden von gefährlichen Hunde-
haltungen und die zunehmende Sensibilisierung
der Öffentlichkeit. Die beschlossenen Neue-
rungen erscheinen insgesamt sinnvoll und
notwendig, werden aber die Gemeindeorgane
im Vollzug sowie Verwaltungsjuristen in
Rechtsmittelverfahren vermehrt herausfordern.

Geändertes
Hundegesetz
fordert
Gemeinden
und Juristen
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pen «Gefährliche Hunde» einge-
setzt. Diese bestehen in der Re-
gel aus Kantonstierarzt, Kynolo-
gen, Gemeindevertretern und
Juristen und können den
Gemeinden in Einzelfäl-
len wertvolle Vollzugshil-
fen wie fachkundige Rat-
schläge, Fachtagungen für
Gemeinden oder Listen aner-
kannter Fachpersonen für Ex-
pertisen leisten. Gerade das Bei-
spiel des Kantons Thurgau zeigt,
dass mit dieser Vollzugshilfe die
Hundeproblematik ohne jegli-
che Gesetzesänderungen be-
friedigend angegangen werden
konnte, wobei allerdings zu er-
wähnen ist, dass das Thurgauer
Hundegesetz praktisch all jene
Möglichkeiten, welche im Kan-
ton St.Gallen mit dem Nach-
tragsgesetz nun eingeführt wor-
den sind, bereits kennt.

Griffige Massnahmen
Aus kynologischer Sicht ist
seit langem bekannt, dass nur
adäquate, auf den Einzelfall zu-
geschnittene Massnahmen die
Gefährlichkeit einer falschen
Hundehaltung eliminieren kön-
nen. Grundlegend ist auch die
Erkenntnis, dass hinter jeder
unsachgemässen oder gar ge-
fährlichen Tierhaltung der
Mensch steht, weshalb in aller-
erster Linie der Hebel dort anzu-
setzen ist. Dies haben die Ver-
antwortlichen der nun erfolgten
Teilrevision des HG erkannt und

daher erfreulicherweise auf un-
sinnige Alibiübungen wie «Ras-
senverbote» verzichtet, dafür
aber griffige Massnahmen und
zusätzliche Strafbestimmungen
in den Nachtrag aufgenommen.
Schon bisher galt der in den
meisten kantonalen Hundege-
setzen formulierte Grundsatz,
dass Hundehaltung Menschen
und Tiere nicht gefährden oder
belästigen sowie fremdes Eigen-
tum nicht beschädigen darf. Die
in Art. 7 des bestehenden Ge-
setzes formulierten weiteren
Einschränkungen (z.B. Betret-
verbot von Sportplätzen, frem-
den Gärten oder Kulturen sowie
die Kotaufnahmepflicht) wur-
den mit dem Nachtrag strikter
formuliert, ohne jedoch die Frei-
heit von korrekten Tierbesitzern

unnötig einzuschränken. Neu
erhalten die politischen Ge-
meinden nun in einem Art. 7 bis
insbesondere die Möglichkeit,
durch Reglement in bestimmten
Zonen (öffentliche Anlagen,
Naturschutzgebiete, Fussgänger-
zonen usw.) eine Anleinpflicht
vorzuschreiben. Zudem können
sie durch Verfügung und ent-
sprechende Signalisation für be-
stimmte Gebiete oder Gebäude
ein Mitführverbot, Anleingebot
oder eine Maulkorbpflicht ein-
führen. Solche Anordnungen
hätten stets mit einer mit
Rechtsmittelbelehrung versehe-
nen Allgemeinverfügung zu er-
folgen und dem Prinzip der Ver-
hältnismässigkeit zu genügen.

Fehlbare in Pflicht nehmen
Art. 9 des geltenden Gesetzes
bildet die Grundlage, um die
notwendigen Massnahmen ge-
gen verantwortungslose oder
überforderte Tierhalter zu ver-
fügen. In einem neuen Absatz 2
kann die politische Gemeinde
nach dem Prinzip der Verhält-
nismässigkeit nun insbesondere
folgendes anordnen:

● Weisungen über Erziehung,
Beaufsichtigung, Pflege, Un-
terbringung oder Haftpflicht-
versicherung des Hundes als
mildeste Massnahmen. Von
einem allgemeinen Versiche-
rungsobligatorium wurde zu
Recht abgesehen, da einer-
seits nicht alle Eigenverant-
wortung ausgeschlossen wer-
den sollte und andererseits
der entsprechende Kontroll-
aufwand der Gemeinden un-
verhältnismässig wäre.

● Verpflichtung zum Besuch
von Erziehungskursen;

● Leinen- und/oder Maulkorb-
zwang ausserhalb der Woh-
nung;

● Verbot, den Hund bestimmten
Personen anzuvertrauen;

● Anordnung bestimmter bau-
licher Massnahmen wie Um-
zäunungen;

● Anordnung einer Begutach-
tung des Hundes durch eine
Fachperson;

● Verbot, mehr als einen Hund
oder bestimmte Hunderassen
zu halten und schliesslich

● Anordnung der Beseitigung
des Tieres oder eines Hunde-
haltungsverbots, welches für
das ganze Kantonsgebiet gilt.

Die einschneidenden Massnah-
men der Beseitigung des Hundes
und das Verbot einer Hundehal-
tung können nach Art. 9 Abs. 3
HG-Nachtrag nur angeordnet
werden, wenn der Halter milde-
re Massnahmen missachtet oder
der Hund Mensch oder Tier
ernstlich gefährdet, was wohl
mit wenigen Ausnahmen nur
durch ein Gutachten einer an-
erkannten Fachperson nach-
gewiesen werden kann.
Wichtig ist, dass die Gemeinde
auch präventive Massnahmen
anordnen kann, wenn von der

Hinter jeder unsachgemässen
oder gar gefährlichen Tier-
haltung steht der Mensch.

RECHT & PRIVAT

Die Gemeinde kann
auch präventive Mass-
nahmen anordnen,
wenn von der Hunde-
haltung ein Gefähr-
dungspotenzial
ausgeht.
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lic. iur. HSG
Anna K. Glauser Jung

Rechtsanwältin
Felben-Wellhausen

lic. iur. Daniel Jung
Rechtsanwalt

Felben-Wellhausen

Hundehaltung ein entsprechen-
des Gefährdungspotenzial aus-
geht. In der Praxis wird von sol-
chen Verfügungen leider noch zu
wenig Gebrauch gemacht, weil
den Gemeinden oft die nötige
Erfahrung dazu fehlt. Für vor-
beugende Massnah-
men ist jedenfalls im-
mer ein Bericht einer
ausgebildeten Fach-
person notwendig
und sinnvoll. Sofern sich nach
diesem Gutachten Massnahmen
aufdrängen, sind die entspre-
chenden Kosten nach Art. 95
Abs. 1 VRP dem Halter aufzuer-
legen. Sie können ihm auch
dann überbunden werden,
wenn sich Massnahmen zwar
als nicht notwendig erweisen, er
aber die Untersuchung durch
sein Verhalten verursacht hat.
Bei missbräuchlichen bzw. un-
gerechtfertigten Anzeigen sind
die Kosten vom Anzeiger zu tra-
gen.

Zuckerbrot und Peitsche
Mit dem Nachtragsgesetz wurde,
quasi als Zuckerbrot für die
Hundehaltenden, in Art. 11 Abs.
2 die Möglichkeit für die einzel-
nen Gemeinden eingeführt,
Besuche von entsprechenden
kynologischen Kursen durch
den Erlass der Hundesteuer im
laufenden oder folgenden Jahr
zu belohnen. Dieser finanzielle

Anreiz zum Besuch von Erzie-
hungskursen ist sicher lobens-
wert und sei den Gemeinden
zur Umsetzung empfohlen. Im
Thurgau haben wir damit seit
Jahren weitherum nur gute Er-
fahrungen gemacht.

Andererseits kommt auch die
Hundegesetzgebung neben grif-
figen Massnahmen nicht um
Repressionen in strafrechtlicher
Hinsicht aus, obwohl sie, wie
dargelegt, in der Praxis eine un-
tergeordnete Rolle spielen. Neu
eingeführt wurden drei zusätz-
liche Straftatbestände: Reizen
eines Hundes unter Inkaufnah-
me einer Gefahr für Mensch
oder Tier, Hetzen des Hundes auf
einen Menschen oder ein Tier
und Nichtzurückhalten eines
unter der Aufsicht stehenden
Hundes von einen Angriff auf
einen Menschen oder ein Tier.
Das diesbezügliche Verfahren
richtet sich nach dem Strafpro-
zessgesetz und hat sämtlichen
Verfahrensrechten eines Be-
schuldigten Rechnung zu tra-
gen. Unabhängig von strafrecht-
lichen Sanktionen können (und
sollen) auch verwaltungsrecht-
liche Massnahmen ergriffen
werden.

Gelungener Wurf
Mit dem Nachtragsgesetz hat der
Kanton St.Gallen einen sinnvol-
len und umsetzbaren Weg be-
schritten, um die in letzter Zeit
teilweise enorm gewandelte
Problematik schlechter Hunde-
haltung anzugehen, ohne damit
gleich mit Kanonen auf Spatzen
zu schiessen und «anständige
Tierhalter» zu schikanieren. Ob
sich das nun verbesserte Hunde-
gesetz aber in der Praxis auch
bewähren kann, wird in erster
Linie von einer kundigen Um-
setzung auf Gemeindestufe ab-
hängen. Deren Engagement
wird letztlich über Erfolg oder
Misserfolg entscheiden, wobei
bestimmte Vollzugshilfen wie
Checklisten für das richtige Vor-
gehen bei Anzeigen oder Adres-
slisten von ausgebildeten Fach-
personen zur Beurteilung von
gefährlichen Hundehaltungen
sehr wertvoll wären. Die besten
Massnahmen werden nämlich
wegen formeller Mängel erfolg-
los bleiben, wenn beispielsweise
der Sachverhalt ungenügend
abgeklärt oder das rechtliche
Gehör nicht gewährt wurde. Das
Verfahren wird also zwangsläu-
fig komplexer und das Risiko
formeller Fehler damit grösser.
Den Letzten beissen (aber auch
hier) die Hunde… ■

Die Hundegesetzgebung kommt
nicht um Repressionen in
strafrechtlicher Hinsicht aus.
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Aus dem Bundesgericht

Sammlung eines Liebhabers
oder nebenberuflicher Handel?

Fiskus
im privaten
Weinkeller

Wer in grossem Stil Wein sam-
melt und lagert, muss damit
rechnen, dass der Fiskus bei
einem gewinnbringenden Ver-
kauf zugreift. Das Bundesgericht
lehnte es in einem neuen Urteil
ab, einen solchen Verkaufserlös
als steuerfreien privaten Ver-
kaufsgewinn zu betrachten. Der
Vorgang wird vielmehr als ne-
benberuflicher Weinhandel ein-
gestuft.
Konkret zu beurteilen war die
Situation eines Weinliebhabers,
der hobbymässig eine beachtli-
che Weinsammlung aufgebaut
und schliesslich einen Teil davon
zum Preis von Fr. 838‘000.– ver-
kauft hatte. Damit erzielte er
einen Gewinn von Fr. 400‘000.–,
den die Steuerverwaltung des
Kantons Bern ermessensweise
zur Hälfte als Einkommen be-
steuerte. Die kantonale Steuer-
rekurskommission hob die Ver-
anlagung in diesem Punkt auf,
doch besteht jetzt auch das von
der Steuerverwaltung angerufe-
ne Bundesgericht auf einer hälf-

tigen Besteuerung des Verkaufs-
gewinns.
Laut einstimmig gefälltem Urteil
der II. Öffentlichrechtlichen
Abteilung kann die zum Lie-
genschaftenhandel und zum
Wertschriftenhandel entwickel-
te Rechtsprechung «sinngemäss
auch auf den Verkauf eines
Weinlagers angewendet wer-
den», sofern den damit verbun-
denen Besonderheiten Rech-
nung getragen wird. Insbeson-
dere ist zu unterscheiden, ob der
Sammler finanziellen Gewinn
anstrebt oder seinen Keller als
reines Hobby pflegt. Bei einem
Verkauf «ist jedoch nur dann
von einem steuerfreien priva-
ten Kapitalgewinn auszugehen,
wenn die Sammlung nachvoll-
ziehbar ohne Gewinnstrebigkeit
aufgebaut worden ist und ver-
kauft wird; dies kann etwa zu-
treffen, wenn Erben fehlen, die
bereit wären, sie weiterzuführen,
oder wenn dafür keine geeigne-
ten Bedingungen (z.B. Räum-
lichkeiten) mehr bestehen».

Der konkret beurteilte Verkauf
von 5‘000 Flaschen zu einem
Preis von Fr. 838‘000.– sprengt
aus Sicht des Bundesgerichts
«den Umfang einer Weinsamm-
lung zum Eigengebrauch, auch
einer solchen aus Liebhaberei».
Dem Sammler musste klar sein,
dass so hohe Lagermengen nur
durch den Verkauf wieder abge-
baut werden konnten. Alles
selbst zu trinken, «erscheint
zwar rein theoretisch möglich,
müsste aber derartige Ausmasse
annehmen, dass von Genuss aus
Liebhaberei nicht mehr die Rede
sein könnte». Dass es sich um
einen zufälligen Gelegenheits-
verkauf handelte, ist für das
Bundesgericht nicht glaubwür-
dig. Vielmehr ist auf Grund aller
Umstände davon auszugehen,
dass das Weinlager wenigstens
zum Teil planmässig im Hinblick
auf einen gewinnbringenden
Verkauf angelegt wurde.

Aus: Neue Zürcher Zeitung,
Urteil 2A.66/2002 vom 17.9.02.

■ «Wir sollten ein Alibi haben», sagt der
Rechtsanwalt zum verdächtigten Dieb. «Hat
Sie denn niemand gesehen zu der fraglichen
Zeit, als der Einbruch erfolgte?» Antwort des

verdächtigten Diebes: «Nein, zum Glück
nicht.»

■ Doppelte Verirrung im E-Mail-Verkehr:
Ein Anwalt sendet nicht nur seinem Klien-
ten, sondern wohl irrtümlicherweise auch
dem Gegenanwalt folgende Nachricht zu:
«Lieber Herr XY! Offenbar hat Rechtsanwalt
Z.A. nicht alle Akten im Küchenschrank –
oder so ähnlich. Können Sie diese nochmals

kopieren und direkt dem Gegenanwalt zu-
stellen?»

■ Aus einem Polizeirapport: «Wir kamen an
die Unfallstelle und sahen, dass die zwei
Verletzten nicht auf unserem Kantonsgebiet
lagen. Wir benachrichtigten die Kollegen
des Nachbarkantons und betreuten sie.»

«Alles was
Recht ist»

«Alles was
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Recht ist»

Allfällige Schreib- und sonstige Fehler wurden den «Vor-
lagen» entnommen.




